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Regeste

Regeste Art. 350 Ziff. 1 StGB; Art. 264 BStP; Gerichtsstand. 1. Vom gesetzlichen
Gerichtsstand kann ausnahmsweise abgewichen werden, wenn in einem Kanton ein
offensichtliches Schwergewicht der deliktischen Tätigkeit liegt. Diese Voraussetzung ist
nicht erfüllt, wenn auf einen Kanton lediglich einige Delikte mehr entfallen. 2. Für die
Anwendung von Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2 StGB ist in erster Linie auf die objektive
Strafdrohung abzustellen, nicht auf das Verschulden.

Regeste Art. 350 ch. 1 CP; art. 264 PPF; for. 1. Il est exceptionnellement possible de ne pas
tenir compte du for légal, lorsque visiblement l'essentiel de l'activité délictueuse s'est
déroulé dans un canton. Cette condition n'est pas remplie, lorsque quelques infractions de
plus, seulement, ont été commises dans un canton. 2. Ce n'est pas sur la culpabilité, mais sur
la commination objective de la peine, qu'il faut au premier chef se fonder pour faire
application de l'art. 350 ch. 1 al. 2 CP.

Regesto Art. 350 n. 1 CP; art. 264 PP; foro. 1. È consentito eccezionalmente derogare al
foro stabilito dalla legge quando il centro di gravità dell'attività delittuosa si trova
manifestamente in un altro cantone. Tale condizione non è adempiuta quando solo alcuni
reati in più sono stati commessi in un altro cantone. 2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 350
n. 1 cpv. 2 CP, occorre in primo luogo fondarsi sulla comminatoria obiettiva della pena, e
non sulla colpevolezza.

Erwägungen

E. 1
Dem Beschuldigten werden Diebstahl, Gefährdung des Lebens, Entwendung zum Gebrauch
sowie verschiedene SVG-Widerhandlungen zur Last gelegt, die dieser an verschiedenen
Orten begangen hat. a) Die mit der schwersten Strafe bedrohten Delikte sind die
Gefährdung des Lebens ( Art. 129 StGB ) und die Diebstähle ( Art. 137 StGB ), die beide
mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängnis bedroht sind. In diesem Fall bestimmt sich
der gesetzliche Gerichtsstand gemäss Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2 StGB . Nach dieser
Bestimmung sind die Behörden des Ortes zuständig, wo die Untersuchung zuerst
angehoben wurde. b) Die erste Anzeige betreffend eines dieser beiden Delikte war die
Meldung des Diebstahls im Tennis-Center "Top Sport" in Bellach/SO vom 15. Januar 1991.
Beide Parteien sind sich darin einig, dass der gesetzliche Gerichtsstand im Kanton
Solothurn liegt. BGE 117 IV 87 S. 89

E. 2
Die Gesuchstellerin ist der Auffassung, es lägen triftige Gründe vor, die ein Abweichen
vom gesetzlichen Gerichtsstand nahelegen, denn im Kanton Bern liege ein eindeutiges
Schwergewicht der deliktischen Tätigkeit des Beschuldigten. a) Die Anklagekammer kann



zwar die Zuständigkeit beim Zusammentreffen mehrerer strafbarer Handlungen anders als
in Art. 350 StGB bestimmen; sie macht von dieser Möglichkeit indessen nur zurückhaltend
Gebrauch, wenn triftige Gründe ausnahmsweise ein Abweichen vom gesetzlichen
Gerichtsstand gebieten; diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn in einem Kanton ein
offensichtliches Schwergewicht der deliktischen Tätigkeit liegt ( BGE 86 IV 63 f. E. 3 und
131 E. 3). Für die Beurteilung, ob in einem Kanton ein Schwergewicht bestehe oder nicht,
sind nur gleichartige oder gleich gelagerte deliktische Handlungen oder verschiedene
Tatbestände, deren Strafdrohungen sich indessen nicht wesentlich unterscheiden, zu
berücksichtigen ( BGE 117 IV 95 E. 4c). Im vorliegenden Fall ist demnach auf die
Diebstähle und die Gefährdung des Lebens abzustellen, die beide mit gleicher Strafe
bedroht sind. Die SVG-Delikte sind nicht so zahlreich, dass sie hier miteinbezogen werden
müssten. Dem Beschuldigten werden im Kanton Aargau ein Diebstahl, im Kanton
Solothurn zwei Diebstähle und im Kanton Bern fünf Diebstähle sowie eine Gefährdung des
Lebens zur Last gelegt. Diese Verteilung der Delikte auf die beteiligten Kantone ergibt
zwar, dass auf den Kanton Bern einige Delikte mehr entfallen; sie erlaubt es indessen nicht,
von einem offensichtlichen Schwergewicht im Kanton Bern zu sprechen (vgl. Entscheid der
Anklagekammer vom 13. Februar 1991 in Sachen P., auf den der Gesuchsgegner zu Recht
verweist; vgl. auch SCHWERI, Gerichtsstandsbestimmung, N 421). b) Dass die im Kanton
Bern begangene Gefährdung des Lebens verschuldensmässig schwerer wiegt als ein
Vermögensdelikt, vermag zu keiner anderen Lösung zu führen, denn in erster Linie ist die
objektive Strafdrohung der in Frage kommenden Tatbestände massgebend. c) Die dem
Beschuldigten zur Last gelegte Reihe von strafbaren Handlungen begann nicht im Kanton
Bern, sondern nach übereinstimmender Auffassung der Parteien im Kanton Solothurn,
weshalb sich die Gesuchstellerin zu Unrecht auf BGE 79 IV 47 beruft; nach diesem
Entscheid kann jenem Kanton die Strafverfolgung BGE 117 IV 87 S. 90 zugewiesen
werden, aus dessen Strafvollzugsanstalt der Beschuldigte entwichen ist und auf dessen
Gebiet er die Kette von strafbaren Handlungen begonnen hat (vgl. auch SCHWERI, a.a.O.,
N 451 ff.). Dispositiv
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